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N i e d e r s c h r i f t 

(HFPA/010/2012) 
 

über die 10. Sitzung des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses  
am Mittwoch, dem 17.10.2012, 16:00 - 18:15 Uhr, 

Ratssaal, Rathaus 
 
Der / die Vorsitzende eröffnet um 16:00 Uhr die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung 
der Mitglieder und die Beschlussfähigkeit fest. 
Der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss genehmigt nach erfolgten Änderungen und 
Ergänzungen die nachstehende Tagesordnung: 
 
 

Nicht öffentliche Tagesordnung  -  16:00 Uhr 

- siehe Anlage – 

 

Öffentliche Tagesordnung  -  16:30 Uhr  

 
5. Mitteilungen zur Kenntnis 

 

 

 

5.1. 3. Controllingbericht:  
Umsetzung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2011 (Rödl 
& Partner) 

 

11/103/2012 

Kenntnisnahme 

5.2. Controlling-Zwischenbericht zum 30.09.2012 (Budgets und 
Arbeitsprogramme) 

 

201/016/2012 

Kenntnisnahme 

5.3. Gewerbesteuer im Städtevergleich 

 

II/171/2012 

Kenntnisnahme 

5.4. Auslegung der Anlage 2 zur Geschäftsordnung für den Stadtrat 
Erlangen nach Neufassung der Vergaberichtlinien 

 

30-R/064/2012 

Kenntnisnahme 

5.5. Der EU-Fiskalpakt wirkt sich auf die Kommunen aus; 
Pressemitteilung des Bayerischen Städtetages vom 17.10.2012 

Tischauflage 

 

OBM/002/2012 

Kenntnisnahme 

6. Aktivitäten und Entwicklungen im Tourismus und Stadtmarketing 
Erlangen 

Mündlicher Vortrag der Geschäftsführung des Erlanger 
Tourismus und Marketing Vereins 

 

II/181/2012 

Kenntnisnahme 

7. Neuer Internetauftritt der Stadt Erlangen 

 

eGov/037/2012 

Kenntnisnahme 
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8. Jugendsozialarbeit an der Eichendorffschule; 
Gemeinsamer Fraktionsantrag von SPD, Grüne Liste und ÖDP  -  Nr. 
72/2012 

 

11/102/2012 

Einbringung 

9. FDP-Fraktionsantrag 097/2012 Umbau Hiersemann-Halle 

 

52/162/2012 

Gutachten 

10. Mittelbereitstellungen 

 

 

 

10.1. Mittelbereitstellung TVöD-Tariferhöhung 2012 

 

11/104/2012 

Gutachten 

11. Erlass einer Satzung für das Stadtmuseum Erlangen 

 

30-R/059/2012 

Gutachten 

12. Neufassung der Satzung für das Stadtarchiv Erlangen 

 

30-R/060/2012 

Gutachten 

13. Gebührensatzung zur Satzung der Stadt Erlangen für das Stadtarchiv 

 

30-R/061/2012 

Gutachten 

14. Abfallgebühren 2013 bis 2015 - Änderung der Gebührensatzung zur 
Abfallwirtschaftssatzung 

 

30-R/063/2012 

Gutachten 

15. Straßenreinigungsgebühren 2013 bis 2014; Änderung der Satzung für 
die Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr in der Stadt Erlangen 

 

30-R/065/2012 

Gutachten 

16. Ersatzbau für die Jugendsozialarbeit und Jugendlernstube am Anger - 
Bedarfsnachweis nach DABau 5.3 

 

511/042/2012 

Beschluss 

17. Kath. Kirchengemeinde Heilige Familie: Schaffung von 12 
Krippenplätzen durch den Umbau des Pfarrhauses / Erdgeschoss 

 

512/079/2012 

Gutachten 

18. Neubau Stadtteilzentrum Büchenbach West mit Stadtteilbibliothek 
Bedarfsnachweis nach DA-Bau 5.3 

 

242/228/2012 

Gutachten 

19. Umgehungsstraße Eltersdorf (ER 5) von der Anschlussstelle 
Eltersdorf der A 73 zur Weinstraße; 
hier: Zustimmung zur Sonderbaulastvereinbarung 

 

66/173/2012 

Gutachten 

20. Anfragen 
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TOP 5   

Mitteilungen zur Kenntnis 

 
 
Protokollvermerk: 

Herr Ternes berichtet, dass die Stadt Erlangen beim Wettbewerb „Apps für Bayern“ für die 
„Erlangen-App“ durch das Bay. Finanzministerium mit dem 2. Preis ausgezeichnet wurde.  

 

Abstimmung: 

zur Kenntnis genommen 

 

 
 

TOP 5.1 11/103/2012  

3. Controllingbericht:  
Umsetzung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2011 (Rödl & Partner) 

 

Sachbericht: 

 

1. Zusammenfassung der Einsparziele 2012 zum Stand 31.08.2012 Gesamtstadt: 

 
Kostenreduzierung im Personalaufwand (Maßnahme 1, 3, 6,8) :  
 

Ziel (2011): 423.600 € Ist (2011) 313.133 € 

 

Ziel (31.08.2012): 414.173 € Ist (31.08.2012) 399.430 € 

 
Kostenreduzierung im Sachkostenaufwand :  
 

Ziel 31.08.2012 Ist (31.08.2012) 

Maßnahme 5 

 
Maßnahmen 19-
21 

53.333 € 
 
 
46.172 € 

53.333 € 
 
 
noch nicht 
ermittelbar 
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2. Einzelberichte 

 

Amt 11 – Maßnahme Nr. 1 (Reorganisation der Abteilungsgliederung Abt. 112 bzw. Abt.111 
alt) 

 
Die Maßnahme ist umgesetzt. Eine weitere Berichterstattung ist daher nicht mehr notwendig. 

 

Amt 11 – Maßnahme Nr. 3 (Kürzung des zbV-Budgets) 

 

Die Maßnahme ist umgesetzt. Eine weitere Berichterstattung ist daher nicht mehr notwendig. 

 

Amt 11 – Maßnahme Nr. 4 (Reduzierung Ausbildung über Bedarf) 
 

1.Beschreibung der Maßnahme 

„Bei der Stadt Erlangen wurden in den Jahren 2006 bis 2010 mit den jährlich begonnenen drei-
jährigen Ausbildungszyklen neben der Bedarfsausbildung im Durchschnitt jeweils zehn 
Ausbildungsverhältnisse über Bedarf begründet. … 
Wir empfehlen deshalb, ab dem Ausbildungsjahrgang 2012 die je jährlich begonnenem 
Ausbildungszyklus über Bedarf angebotenen Ausbildungsverhältnisse um fünf zu reduzieren.“  
 

2. Zeitplan für die Umsetzungsaktivitäten 
 

Terminplan erstellt:  

Umsetzungsaktivitäten im 
Zeitplan: 

 

 

3. Finanzziele 

Die Realisierung der Maßnahme ist für das Jahr 2013 avisiert und wird planmäßig umgesetzt. 

 

Amt 11 – Maßnahme Nr. 5 (Einsparung von Büroarbeitsplätzen) 

 

Die Maßnahme ist umgesetzt. Eine weitere Berichterstattung ist daher nicht mehr notwendig. 
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Amt 11 – Maßnahme Nr. 6 (Einführung einer 2-monatigen Wiederbesetzungssperre zum 
01.03.2011) 

1. Beschreibung der Maßnahme 

Die 2-monatige Wiederbesetzungssperre wird durch den Abzug der finanziellen Ressourcen im 
Personalkostenbudget umgesetzt. Sofern andere Mittel aus den Budgets des betroffenen  

Fachamts vorhanden sind, hat das Fachamt die Möglichkeit, freie Planstellen auch sofort wieder 
zu besetzen. Die Maßnahme wird fortgeführt.  

2. Zeitplan für die Umsetzungsaktivitäten 
 

Terminplan erstellt:  

Umsetzungsaktivitäten im 
Zeitplan: 

 

3. Finanzziele 
 

Ziel für 31.08.2012 275.440 € 

Stand zum 31.08.2012 286.297 € 

 

Nachdem die Fluktuation der Beschäftigten die entscheidende Größe bei dieser 
Konsolidierungsmaßnahme darstellt, ist die Erreichung des geplanten Einsparvolumens nur 
bedingt steuerbar. 

 

Amt 24 – Maßnahme Nr. 8 (Personalreduzierung in Poststelle und Hausdruckerei) 

 

Der Vorschlag ist derzeit nicht umsetzbar, da die räumliche Nähe zwischen Hausdruckerei und 
Poststelle nicht hergestellt werden kann (vgl. Mitteilungen zur Umsetzung der 
Haushaltskonsolidierungsbeschlüsse 2011 (Rödl & Partner) vom 19.10.2011 und 18.04.2012). Die 
Ziele werden nicht erreicht. Eine weitere Berichterstattung folgt, wenn eine Realisierung möglich 
ist. 

 

Amt 40 – Maßnahme Nr. 10 (Kostenerstattung für die Überlassung von Schulküchen und 
Personal an Dienstleister) 

 

1. Beschreibung der Maßnahme 

Rödl & Partner hat empfohlen, das Vergabeverfahren für die Mittagsversorgung an den Schulen zu 
professionalisieren und die Schulküchen sowie das Personal an Dienstleister nur noch gegen 
Kostenerstattung zu überlassen.  
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2. Zeitplan für die Umsetzungsaktivitäten 
 

Terminplan erstellt:  

Umsetzungsaktivitäten im 
Zeitplan: 

 

 

3. Finanzziele 

Die Ausschreibung für fünf Schulen ist bereits im Jahr 2012 erfolgt. Mit Wirkung ab dem Schuljahr 
2012/2013 werden in der Max- und Justine Elsner Schule, der Hermann-Hedenus-Grundschule, 
der Grundschule Büchenbach-Nord/Hermann-Hedenus-Mittelschule, dem städtischen Marie-
Therese-Gymnasium und der staatlichen Werner-von-Siemens Realschule 
Dienstleistungskonzessionsverträge mit diversen Anbietern geschlossen. Der bisher bei Amt 24 
entstandene Aufwand für den Einsatz von Personal für die Mittagsversorgung am städtischen 
Marie-Therese-Gymnasium (Ausgabe des Mittagessens, Bereitstellung und Reinigung des 
Geschirrs und Reinigung der Küche) entfällt ab diesem Zeitpunkt, so dass schon ein Jahr vor der 
geplanten Umsetzung eine anteilige Entlastung verzeichnet werden kann. Des Weiteren fallen ab 
dem Schuljahr 2012/2013 keine zusätzlichen Kosten für den Betrieb der Mensa in der Max- und 
Justine Elsner Schule an, da auch hier bereits ein Dienstleistungskonzessionsvertrag mit einer 
externen Cateringfirma abgeschlossen wurde. 

 

 

Amt 24 – Maßnahme Nr. 12 (Flächenoptimierung in Verwaltungsgebäuden) 

 

1. Beschreibung der Maßnahme 

„…Die Untersuchung des Gebäudemanagements und der Vorschlag zur Einführung eines Bonus-
Malus-Systems sind geeignet, um als Vorbereitung der Einführung eines Mieter-Vermieter-Modells 
einen Anreiz für eine Optimierung der Flächenausnutzung zu schaffen. Das Modell führt über die 
Be- bzw. Entlastung der Sachkostenbudgets der Organisationseinheiten unmittelbar zu einem 
Konsolidierungseffekt.“ 

 

2. Zeitplan für die Umsetzungsaktivitäten 
 

Terminplan erstellt:  

Umsetzungsaktivitäten im 
Zeitplan: 

 

 

3. Finanzziele 

Am 16.02.2012 hat der Stadtrat die Aufnahme des Bonussystems in die Regeln für die 
Budgetierung 2012 beschlossen. Ab dem Haushaltsjahr 2012 wird vom Amt vom 
Gebäudemanagement für jede Organisationseinheit ein fiktives Budget außerhalb des 
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Rechnungswesens eingerichtet. Sofern Organisationseinheiten ihre Flächen im Lauf des 
Haushaltsjahres reduzieren, erhalten Sie einen fiktiven Bonus in Höhe von 50% der Einsparung 
am Ende des Haushaltsjahres. Von Seiten der Verwaltung wird eine Berichterstattung im BWA und 
im HFPA über die erzielten Einsparungen, deren Verwendung und die Höhe der Boni erfolgen. 

 

Amt 50 - Maßnahme Nr. 19 (Ausbau der Unterstützung für obdachlose Menschen) 

 

1.Beschreibung der Maßnahme laut Gutachten Rödl & Partner 

"Die Stadt Erlangen als Ordnungsbehörde ist dazu verpflichtet, obdachlose Menschen 
unterzubringen. Das Übernachtungsheim Wöhrmühle, der Obdachlosenverein, die 
Verfügungswohnungen und weitere Bestandteile der aktiven Obdachlosenhilfe dienen dem 
Sozialamt als Instrumente, mit denen dieser Aufgabe begegnet werden kann. Die Erträge die im 
Rahmen der Bereitstellung von Verfügungswohnungen erzielt werden, lagen im Jahr 2009 bei rund 
559 TEUR. Demgegenüber standen Aufwendungen in Höhe von rund 827 TEUR. 
Die in der Stadt Erlangen entwickelten Konzepte zur Wandlung der Obdachlosenverwaltung zur 
aktivierenden und teilweise begleitenden Beratung stellen eine solide Basis für die Ermöglichung 
schneller Hilfe dar. Gegenwärtig kann die Vermittlung aus den Wohnungen ausreichend fachlich 
durch eine sozialpädagogische Fachkraft begleitet werden. Die Vermeidung des Zugangs zu 
Verfügungswohnungen muss jedoch intensiviert werden. Darüber hinaus wurden die Gebühren für 
dieses Hilfsangebot zuletzt 2005 erhöht" 

 

2. Zeitplan und Finanzziele 

 

Der von Rödl & Partner eingebrachte Vorschlag wurde mittlerweile durch die mit der GeWoBau 
geplanten Sanierungsmaßnahmen, bei denen 124 Wohnungen den Status „Verfügungswohnung“ 
verlieren und insgesamt nur noch 98 Verfügungswohnungen in Erlangen vorhanden sein werden, 
obsolet. Amt 50 ist im Moment dabei, den Auftrag des Stadtrats vom 29.03.2012 („Neufassung des 
Vertrages zwischen der Stadt Erlangen und der GeWoBau über die Anmietung von 
Verfügungswohnungen“) umzusetzen.  

 

Die Maßnahme ist damit als erfüllt anzusehen. 

 

 

Amt 51 – Maßnahme Nr. 20 (Verstetigung der Pflegequote) 

 

Zu den Vorschlägen Nr. 20 und 21 im Bereich der Jugendhilfe wird ergänzend und zur 
vertiefenden Information auf die JHA-Vorlage zum Controlling-Beschluss in der Sitzung vom 
13.10.2011 und vom 22.03.2012 verwiesen. 

 

1.Beschreibung der Maßnahme lt. Gutachten Rödl & Partner 

„Die Hilfen nach § 33 SGB VIII-Vollzeitpflegestellen für die Stadt Erlangen eine wichtige 
Möglichkeit der Umsteuerung kostenintensiver Hilfen außerhalb der Familie dar. Die Koordination 
des Pflegekinderwesens obliegt der Abteilung 511 des Stadtjugendamtes. 
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Durch die Bemühungen des Pflegekinderdienstes ausreichend Eltern für Pflegschaften 
bereitzustellen, konnte im Jahr 2008 eine Pflegequote von rund 54 Prozent erreicht werden.  
Um eine Stagnation der Pflegequote auf hohem Niveau zu vermeiden, empfiehlt Rödl & Partner 
den Pflegekinderdienst um 2,0 VZÄ [Anm. Beschluss Erlangen 1,0 VZÄ] zu verstärken und das 
Konzept der Heilpädagogischen Sonderpflege fortzuschreiben. Ziel dieser Intensivierung muss 
sein, mittelfristig eine Pflegequote von rund 65 Prozent erreichen und verstetigen zu können.“ 
 
2. Zeitplan für die Umsetzungsaktivitäten 

 

Terminplan erstellt:  

Umsetzungsaktivitäten im 
angepassten Zeitplan: 

 

 

3. Finanzziele 

 

Die für diese Maßnahme geschaffene Stelle wurde zum 01.10.2011 je hälftig mit zwei 
Sozialpädagoginnen besetzt, so dass seitdem die Arbeit im Hinblick auf die Schaffung neuer 
Unterbringungsplätze, die Verbesserung der Grundqualifizierung und der Begleitung während des 
Pflegeverhältnisses sowie die Verbesserung der Kooperation mit freien Trägern intensiviert werden 
konnte. Im Jugendhilfeausschuss am 22.03.2012 wurde das von Amt 51 entwickelte 
Controllinginstrument für die Verstetigung der Pflegequote vorgestellt. Eine Berichterstattung über 
die finanziellen Auswirkungen kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfolgen, da für einen 
validen Vergleich der Daten ein Jahreszeitraum zu Grunde gelegt werden muss. Die Evaluierung 
der Finanzziele kann daher erst zum nächsten Controllingbericht im Frühjahr 2013 erfolgen. 

 

 

Amt 51 – Maßnahme Nr. 21 (Ausbau präventiver Beratungsmaßnahmen in 
Kindertagesstätten und Familienpädagogischen Einrichtungen) 

 

1.Beschreibung der Maßnahme lt. Gutachten Rödl & Partner 

„Im § 16 SGB VIII wird der Begriff der Allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie näher 
ausgeführt. Der Beratungsbegriff wird in den verschiedenen Aufgabenbereichen Vormundschaft/ 
Beistandschaft, Allgemeiner Sozialer Dienst / Besonderer Sozialer Dienst, 
Kindertagesseinrichtungen, Koordinierende Kinderschutzstellen und Städtische Jugend- und 
Familienberatungsstelle wahrgenommen.  
Die übergreifende Zusammenarbeit und die Vernetzung der einzelnen Beratungsangebote findet 
gegenwärtig nicht flächendeckend, sondern immer wiederkehrend in Projektform statt, obwohl die 
strukturellen Gegebenheiten im Stadtjugendamt gute Voraussetzungen darstellen.  
Damit eine möglichst breite Masse an potenziellem Beratungsklientel erreicht wird, ist es 
notwendig verschiedene Institutionen in die Intensivierung und Verdichtung des 
Beratungsansatzes einzubinden. Diese Intensivierung sollte im Bereich der 
Familienpädagogischen Einrichtungen mit 1,5 VZÄ [Anm. Beschluss Erlangen 1,0 VZÄ], der 
Kindertageseinrichtungen mit 3,0 VZÄ [Anm. Beschluss Erlangen 1,0 VZÄ]  … erfolgen. …“  
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2. Zeitplan für die Umsetzungsaktivitäten 

 

Terminplan erstellt:  

Umsetzungsaktivitäten im  
angepassten Zeitplan: 

 

 

3. Finanzziele 

 

Die Besetzung der für den Bereich der Kindertageseinrichtungen geschaffenen Planstelle konnte 
zum 01.01.2012 erfolgen. Im ersten Halbjahr 2012 fanden insgesamt 198 Termine mit 
unterschiedlichen Angeboten, z.B. Gruppenangebote für Eltern oder Kinder, Familienberatung vor 
Ort, Fachberatung/Coaching für Erzieherinnen in Kindertageseinrichtungen und 
Verhaltensbeobachtung von Kindern in überwiegend Kindertageseinrichtungen statt. Im Vergleich 
zur Teilnehmerzahl des Gesamtjahres 2011 in Höhe von 500 Personen stellt die Teilnehmerzahl 
im ersten Halbjahr 2012 von 834 Personen bereits eine Steigerung um ca. 66 % dar. 

 

Die für den Bereich der Familienpädagogischen Einrichtungen geschaffene Planstelle wurde zum 
01.11.2011 besetzt und so auf die drei Familienpädagogischen Einrichtungen verteilt, dass jeder 
Leitung eine halbtagstätige pädagogische Fachkraft zur Verfügung steht. Von insgesamt 52 
Besucherfamilien besuchten 38 Familien die Familienpädagogischen Einrichtungen so häufig, 
dass die Einschätzung des Hilfebedarfs möglich war. Bei fünf von ihnen ist es durch das 
intensivierte Angebot der Familienpädagogischen Einrichtungen im Berichtszeitraum gelungen, 
den Hilfebedarf deutlich messbar zu verringern. 

 

Im Jugendhilfeausschuss am 22.03.2012 wurde das von Amt 51 entwickelte Controllinginstrument 
vorgestellt. Eine Berichterstattung über die finanziellen Auswirkungen kann zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht erfolgen, da für einen validen Vergleich der Daten ein Jahreszeitraum zu Grunde gelegt 
werden muss. Die Evaluierung der Finanzziele kann daher erst zum nächsten Controllingbericht im 
Frühjahr 2013 erfolgen. 

 

 

Amt 51 – Maßnahme Nr. 23 (Steigerung der Erträge aus Elternbeiträgen im Bereich der 
Tageseinrichtungen für Kinder) 

 

1. Zeitplan für die Umsetzungsaktivitäten 

 

Terminplan erstellt:  

Umsetzungsaktivitäten im  
angepassten Zeitplan: 

 

 

2. Finanzziele 

 

Für 2012 sind keine Zusatzeinnahmen vorgesehen. 
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Protokollvermerk: 

Die Mitteilung zur Kenntnis wird auf Antrag von Herrn StR Dr. Janik zum Tagesordnungspunkt 
erhoben.  

 

Ergebnis/Beschluss: 

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis. 

 

Der HFPA hat in der Sitzung am 23.03.2011 beschlossen, das Personal- und Organisationsamt mit 
dem Umsetzungscontrolling zu den Haushaltskonsolidierungsbeschlüssen 2011 (Rödl & Partner) 
zu beauftragen.  
Der Berichtszeitraum wurde auf ein halbes Jahr festgelegt, der letzte Bericht erfolgte am 
18.04.2012.  

 

Abstimmung: 

zur Kenntnis genommen 

 

 
 

TOP 5.2 201/016/2012  

Controlling-Zwischenbericht zum 30.09.2012 (Budgets und Arbeitsprogramme) 

 

Sachbericht: 

Der Stand der Sachkosten- und Personalkostenbudgets 2012 zum Stichtag 30.09.2012 kann aus 
den beiliegenden Übersichten 1 und 2 entnommen werden.  

 

In der sog. Ampel (Übersicht 3) wird aufgezeigt, welche Ämter voraussichtlich mit ihrem Budget 
auskommen und ihr Arbeitsprogramm erfüllen. Probleme von Ämtern mit ihrem Budget und / oder 
Arbeitsprogramm sind erläutert. 

 

Für 2013 ist vorgesehen – ausgehend von der Diskussion im HFPA am 26.09.2012 – die 
Controling-Berichte per 31.5. und 30.09. abzufragen und aufzulegen. Ämter, die prognostizieren 
ihre Budgets und/oder Arbeitsprogramme nicht einhalten zu können, sollen Lösungswege 
aufzeigen, die dem Bericht beizulegen sind. Diese sind den Fachausschüssen und dem HFPA 
vorzulegen.  

 

Ergebnis/Beschluss: 

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  

  

 

Abstimmung: 

zur Kenntnis genommen 
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TOP 5.3 II/171/2012  

Gewerbesteuer im Städtevergleich 

 

Sachbericht: 

In der HFPA-Sitzung am 24.11.2010 hatte das Wirtschaftsreferat eine selbst erstellte Tabelle 
aufgelegt, die die Arbeitslosenquoten der 30 besten deutschen Großstädte den jeweiligen 
Gewerbesteuereinnahmen von 2009 – heruntergebrochen auf Einwohner bzw. 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigte – gegenübergestellt hat. Auffällig war seinerzeit, dass 
Erlangen bei der Arbeitslosenquote zwar „Top“ war, bei dem Vergleich Gewerbesteuer pro 
Einwohner lediglich einen Mittelfeldplatz erreichte und beim Vergleich pro 
sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter von diesen 30 Städten nur „den drittletzten Platz“ 
belegte.  

 

Bei der Einbringung des Haushalts-Entwurfs 2012 am 27.10.2011 wurde dieser Vergleich erneut 
aufgelegt und mit Daten von 2010 sowie weiterer acht kreisfreien Städten von Nordbayern ergänzt.  

Diese Tabelle wurde jetzt mit den Werten von 2011 fortgeschrieben (Anlage 1). Ebenso wurde mit 
Daten des Bayerischen Städtetags vom Finanzreferat eine Aufstellung gefertigt, die die 
Einwohnerzahlen der 25 kreisfreien Städte der Größe nach aufführt und die Gewerbesteuern pro 
Einwohner für 2011 bzw. den Durchschnitt von 2009 bis 2011 gegenüberstellt (Anlage 2).  

Fazit: 

Auch bei der Betrachtung für 2011 zeigt sich das gleiche Bild wie seinerzeit in 2009 (HFPA-MzK 
vom November 2010) sowie in 2010 (Haushaltseinbringung vom Oktober 2011): 

1. Erlangen erreicht in der Dreijahresbetrachtung bei der Gewerbesteuer pro Einwohner in der 
Auflistung der Städte mit den besten Arbeitslosenquoten bzw. im Vergleich der 25 bayerischen 
kreisfreien Städte einen Mittelfeldplatz. 

2. Bei der Gegenüberstellung der Gewerbesteuer pro Beschäftigter ist in 2011 „leider“ das gleiche 
Bild wie bisher in 2009 und 2010: Erlangen hat zusammen mit Ingolstadt einen Spitzenplatz bei 
der Arbeitslosenquote, beim Wert Gewerbesteuer pro Beschäftigter landet man auf den 
hintersten Plätzen der Tabelle (Erlangen ist mit Platz 37 in 2011 „Vorletzter“). Im Durchschnitt 
erreichen die hier aufgeführten Großstädte - ergänzt um weitere acht kreisfreie Städte in 
Nordbayern - einen durchschnittlichen Gewerbesteuerwert pro Beschäftigter von rd. 1.370 Euro 
pro Einwohner. Erlangen schafft gerade mal die Hälfte dieses Durchschnittswertes! Städte wie 
München, Ingolstadt, Regensburg, Coburg – um nur einige Beispiele aufzuführen – erreichen 
hier teilweise drei- bis vierfach so hohe Werte. 

 

 

Ergebnis/Beschluss: 

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  

  

 

Abstimmung: 

zur Kenntnis genommen 
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TOP 5.4 30-R/064/2012  

Auslegung der Anlage 2 zur Geschäftsordnung für den Stadtrat Erlangen nach 
Neufassung der Vergaberichtlinien 

 

Sachbericht: 

Durch die am 26.07.2012 vom Stadtrat beschlossene Neufassung der Vergaberichtlinien wurden in 
Umsetzung einer Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern sämtliche 
darin vorkommenden Beträge und Wertgrenzen von brutto auf netto umgestellt. Bei den 
Vergabestellen sind daraufhin Unsicherheiten darüber entstanden, ob auch die Vergabebefugnisse 
gemäß Anlage 2 der Geschäftsordnung nunmehr als Nettobeträge zu verstehen seien. Nach 
Ansicht der Rechtsabteilung ist dies der Fall, da Ziff. 5.1 S. 1 der neuen Vergaberichtlinien lautet: 
„Die Vergabebefugnis richtet sich nach dem Netto-Auftragswert.“ Wie aus der Begründung der 
Beschlussvorlage vom 26.07.2012 hervorgeht, hat man die Umstellung auf Nettowerte auch 
bewusst auf die Vergabebefugnisse erstreckt. Diese Vorgabe ist somit von der Verwaltung bei 
Anwendung der Anlage 2 der Geschäftsordnung zu berücksichtigen. 

 

Die Rechtsabteilung weist aus diesem Anlass darauf hin, dass die Verwaltung nur noch Aufträge, 
die auch ohne Mehrwertsteuer die in Anlage 2 der Geschäftsordnung genannten Werte 
übersteigen, zum Beschluss vorlegt.  

 

Ergebnis/Beschluss: 

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  

  

 

Abstimmung: 

zur Kenntnis genommen 

 

 
 

TOP 5.5 OBM/002/2012  

Der EU-Fiskalpakt wirkt sich auf die Kommunen aus; 
Pressemitteilung des Bayerischen Städtetages vom 17.10.2012 

 

Sachbericht: 

Siehe Pressemitteilung 

 

Ergebnis/Beschluss: 

Die Pressemitteilung des Bayerischen Städtetages dient zur Kenntnis.  

 

Abstimmung: 

zur Kenntnis genommen 
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TOP 6 II/181/2012  

Aktivitäten und Entwicklungen im Tourismus und Stadtmarketing Erlangen 

 
 

Ergebnis/Beschluss: 

Der mündliche Vortrag der Geschäftsführung des Erlanger Tourismus und Marketing Vereins dient 
zur Kenntnis.  

 

Abstimmung: 

zur Kenntnis genommen 

 

 
 

TOP 7 eGov/037/2012  

Neuer Internetauftritt der Stadt Erlangen 

 

Sachbericht: 

siehe Pressemitteilung 

 

Protokollvermerk: 

Die Mitteilung zur Kenntnis wird gemäß Festlegung im HFPA am 26.09.2012 als 
Tagesordnungspunkt behandelt. Herr Folger / eGov stellt den neuen Internetauftritt vor.  

 

Ergebnis/Beschluss: 

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  

 

Abstimmung: 

zur Kenntnis genommen 
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TOP 8 11/102/2012  

Jugendsozialarbeit an der Eichendorffschule; 
Gemeinsamer Fraktionsantrag von SPD, Grüne Liste und ÖDP  -  Nr. 72/2012 

 

Sachbericht: 

1. Ergebnis/Wirkungen 
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Sachbericht: 

 

Wegen der Bedarfsfeststellung für eine zusätzliche Stelle (Volumen 0,5) für die 
Jugendsozialarbeit an der Eichendorffschule und die zu beantragende Förderung wird auf die 
Vorlage des Stadtjugendamtes verwiesen. 

 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Schaffung einer Planstelle mit dem Stellenwert S 12 und einem Volumen von 0,5 
„Jugendsozialarbeit an Schulen“. Bei der Regierung werden Anträge auf eine zusätzliche 
Förderung einer halben Stelle und der vorzeitige Maßnahmenbeginn gestellt. 

 

 

4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  

Sachkosten: € 2.500,00 bei Sachkonto:  

Personalkosten (brutto): € 25.800,00 bei Sachkonto: 

Folgekosten € bei Sachkonto: 

Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 

Weitere Ressourcen € 8.200,00 aus der staatlichen Förderung 

 

Die Gesamtkosten, die bis Ende 2013 für die Erweiterung der Jugendsozialarbeit in der 
Eichendorffschule anfallen, können aus dem Bildungs- und Teilhabepaket- „Verbesserung der 
Schulsozialarbeit“ zu    100 % refinanziert werden. Erst ab 2014 sind zusätzliche Finanzmittel, wie oben 
eingefügt, im städtischen Haushalt erforderlich. 

 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 

 

Ergebnis/Beschluss: 

Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen (Einbringung).  

 

Abstimmung: 

zur Kenntnis genommen 
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TOP 9 52/162/2012  

FDP-Fraktionsantrag 097/2012 Umbau Hiersemann-Halle 

 

Sachbericht: 

1. Ergebnis/Wirkungen 
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Der Finanzbedarf für das Umbauszenario 1 (Anlage) der Karl-Heinz-Hiersemann-Halle beläuft 
sich mit den anfallenden Maßnahmen (siehe Anlage Kostenschätzung) bei Verwendung eines 
auf Rollen zu verlegenden mobilen Sportbodens auf 324.000 €. Bei Verwendung eines mobilen 
Sportbodens mit der Variante „Plattenverlegung“ erhöht sich der Bedarf auf 377.800 €. 

Bei der Kostenermittlung fehlen die Personalkosten für den fachgerechten Aufbau der Tribünen 
und des Bodens. 

 

Sollte ein Beschluss über die Bereitstellung der finanziellen Mittel gefasst werden, ergibt sich 
folgender Zeitrahmen: Ca. 6 Wochen werden für die Ausschreibungen der Firmen und Vergabe 
der Aufträge benötigt. Danach ist mit einer Herstellungszeit für die Tribünen von 10 Wochen zu 
rechnen. Somit würde der zeitliche Rahmen für die Realisierung des Umbauszenario 1 (siehe 
Anlage) ca. 4 Monate betragen.  

 

Voraussetzung für die Realisierung des Szenario 1 ist die Herbeiführung eines 
Stadtratsbeschlusses mit der Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel und Beauftragung 
der Verwaltung zur Umsetzung.  

 

 

Protokollvermerk: 

Die Angelegenheit wird auf Antrag von Frau StRin Wirth-Hücking direkt in die 
Haushaltsberatungen verwiesen. Herr StR Dr. Janik bittet um eine Stellungnahme des Schul- und 
Sportreferates hinsichtlich des Nutzens für den Schulsport. Weiterhin wird um Darstellung der 
einzelnen Szenarien innerhalb der nächsten 2 Wochen sowie um einen Bericht des 
Gebäudemanagements im Bauausschuss gebeten.  

 

Abstimmung: 

verwiesen 
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TOP 10   

Mittelbereitstellungen 

 
 
 

TOP 10.1 11/104/2012  

Mittelbereitstellung TVöD-Tariferhöhung 2012 

 

Sachbericht: 

1. Ressourcen 

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- 
und/oder Personalmittel notwendig: 

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur 
Verfügung 

      € 

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)        € 

Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von       € 

Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in 
Höhe von 

      € 

  

Summe der bereits vorhandenen Mittel 75.731.000€ 

Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)        

77.266.000€ 

 

Die Mittel werden benötigt  auf Dauer 

     einmalig von 01.03.2012 bis 31.12.2012  

 

Nachrichtlich: 

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung       € 

 Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet. 

Verfügbare Mittel im Deckungskreis           € 

 Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet. 

 

2. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

 

Die Tarifpartner haben im Frühjahr 2012 den neuen TVöD beschlossen. Als Vertragspartner ist die 
Stadt Erlangen an die neuen Regelungen gebunden. 
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Daher sind auch rückwirkend zum 01.03.2012 um 3,5 % höhere Tarife und damit verbunden 
höhere Beiträge zur Sozialversicherung und Zusatzversorgungskasse zu zahlen. Diese 
Tariferhöhung wird durch das Personal- und Organisationsamt bereits seit Juni 2012 ausgezahlt. 

Das Personalkostenbudget ist aufgrund der Tariferhöhung von 75,73 auf 77,27 Mio. EUR 
anzupassen. 

 

Die Deckung erfolgt über Mehreinnahmen Gewerbesteuer und Einzug Restmittel 
Rathaussanierung in Höhe von 484.226,79 €. Erfahrungsgemäß setzen Einzüge von Resten 55 % 
Liquidität frei. 

 

Ergebnis/Beschluss: 

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln: 

Erhöhung der Aufwendungen um 

Personalkosten 

Kostenstelle [110090 
Allgem. Kostenstelle 
Amt 11 

Produkt  11150011 
Leistungen für Service- 
Einrichtungen der Ver- 
waltung 

1.535.000 € für 

PK-Konto 501301 
Tarifbereich 

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme 

IP-Nr. 111.400 Rathaus 
Generalsanierung 

Kostenstelle 240090  
Allgem. Sachkosten  
Amt 24 

in Höhe von 226.324,73 € bei 

Produkt 11170024       

Leistungen für das zen-
trale Grundstücks- und 
Gebäudemanagement 

Sachkonto 037202 
Zugänge Gebäude 

 

Kostenstelle 200090 
Allgem. Kostenstelle  
Amt 20 

und in Höhe von 1.308.675,27 € bei 

Produkt 61110020      

Steuern, allgem. 
Zuweisungen, Umlagen 

Sachkonto  401301                                         
Gewerbesteuer 

  

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 13  gegen 0   

 
 

TOP 11 30-R/059/2012  

Erlass einer Satzung für das Stadtmuseum Erlangen 

 

Sachbericht: 

Durch den Neuerlass der Satzung wird die Benutzung des Stadtmuseums erstmals umfassend 
durch eine Satzung geregelt. Die Satzung dient damit der Rechtsklarheit und Transparenz. Zudem 
wird der Zweck des Stadtmuseums grundsätzlich klargestellt, ohne dabei seine Aufgaben 
abschließend festzulegen. 

 

Stadtmuseum und Stadtarchiv waren bis zu ihrer organisatorischen und räumlichen Trennung in 
Amt 45 zusammengefasst. Ideelle Grundlage der Zusammenarbeit war das Ziel, am Martin-Luther-
Platz ein stadtgeschichtliches Zentrum zu schaffen. Dieses Ziel konnte aus verschiedenen 
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Gründen nicht realisiert werden. Zum einen ließen sich die Archivfunktionen auf dem begrenzten 
Areal nicht unterbringen, zum anderen entwickelte das Stadtmuseum durch Ausstellungen zur 
Kultur- und Zeitgeschichte und den Naturwissenschaften ein eigenes Profil, das über die 
Stadtgeschichte hinausreicht. 

 

Spätestens seit der Eröffnung des Stadtarchivs am neuen Standort im „Museumswinkel“ sind 
beide Einrichtungen gehalten, ihre Aufgaben als selbständige Dienststellen neu zu definieren und 
diese der Öffentlichkeit deutlich zu machen. Die vorliegende Museumsatzung ist in diesem 
Zusammenhang zu sehen. Als Gegenstück zur neuen Satzung des Stadtarchivs informiert sie über 
Aufgaben, Ziele und Nutzung des Museums und leistet damit auch einen Beitrag zur Klärung der 
Zuständigkeiten. Das Museum kommt hierbei dem Beschluss des Kultur- und Freizeitausschusses 
vom 2. Mai 2012 nach, zusätzlich zur Neufassung der Archivsatzung auch eine Museumssatzung 
zu erstellen. 

 

Ergebnis/Beschluss: 

Die Satzung der Stadt Erlangen für das Stadtmuseum Erlangen (Museumssatzung) (Entwurf vom 
26.09.2012, Anlage) wird beschlossen.  

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 13  gegen 0   

 
 

TOP 12 30-R/060/2012  

Neufassung der Satzung für das Stadtarchiv Erlangen 

 

Sachbericht: 

 Die bisher gültige Satzung des Stadtarchivs Erlangen vom 19. Dezember 1979 ist aus einer 
Reihe von Gründen überholt und muss daher neu gefasst werden. So ist das Stadtmuseum 
Erlangen längst nicht mehr dem Stadtarchiv Erlangen angegliedert, wie in § 1 Abs. 3 der 
bisherigen Archivsatzung festgelegt, sondern seit Mitte der 1980er Jahre Sachgebiet und seit 
2007 eine direkt dem Kulturreferenten unterstellte Abteilung. Gravierender sind aber seither 
erfolgte gesetzliche, technische und inhaltliche Änderungen und nicht zuletzt die gegenüber 
dem alten Standort veränderten Anforderungen und Möglichkeiten im neuen Archiv im 
„Museumswinkel“. In der neuen Satzung finden vor allem die Regelungen des Bayerischen 
Archivgesetzes vom 22. Dezember 1989, das eine wesentliche Grundlage für die Arbeit der 
kommunalen Archive bildet, Berücksichtigung. Eine weitere Grundlage für die Erarbeitung der 
neuen Satzung stellte die Mustersatzung des Freistaats Bayern für Kommunalarchive dar, die 
für eine überregional einheitliche Regelung der wichtigsten Punkte sorgt. 

 In der neuen Satzung werden wesentliche Begriffe wie „Archivgut“ entsprechend dem 
Bayerischen Archivgesetz definiert und der Zweck des Stadtarchivs näher beschrieben. Der in 
den vergangenen Jahren deutlichen Entwicklung der Tätigkeitsfelder „historische und politische 
Bildung“ sowie „Archivpädagogik“ wird dadurch Rechnung getragen. 

 Auf eine synoptische Gegenüberstellung der bisherigen und neuen Regelungen wurde auf 
Grund des großen Umfangs der Änderungen verzichtet; aus demselben Grund wurde auch der 
Weg eines Neuerlasses der Satzung gewählt. Zur Information wird die bisherige Archivsatzung 
als Anlage 2 beigefügt. 
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Protokollvermerk: 

Der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss schließt sich den Änderungen des 
Kultur- und Freizeitausschusses an: 

 

1. Bei § 9, Absatz 1 wird ein neuer Satz 3 angefügt:  
Ausleihen für den Bedarf des Stadtmuseums sollen grundsätzlich möglich sein. 
 

2. Auf Wunsch des Ausschusses sagt der Referent zu, dass die nach § 8, Abs. 6 mögliche 
Benutzerordnung vor deren Inkrafttreten dem KFA zur Kenntnis gegeben wird. 

 

Ergebnis/Beschluss: 

Die Satzung der Stadt Erlangen für das Stadtarchiv Erlangen (Archivsatzung) (Entwurf vom 
25.09.2012, Anlage 1) wird unter Beachtung des Protokollvermerks beschlossen.  

 

Abstimmung: 

angenommen mit Änderungen 

mit 13  gegen 0   

 
 

TOP 13 30-R/061/2012  

Gebührensatzung zur Satzung der Stadt Erlangen für das Stadtarchiv 

 

Sachbericht: 

Durch den Neuerlass der Gebührensatzung wird die Gebührenordnung des Stadtarchivs auf 
den aktuellen Stand gebracht. Die bisher gültige Gebührensatzung des Stadtarchivs ist aus 
einer Reihe von Gründen überholt. Insbesondere die durch digitale Fotografie, Scanner und 
Mail-Systeme geschaffenen neuen technischen Möglichkeiten sowie die zunehmende Nutzung 
des Internets erfordern eine Anpassung. Bei dieser Gelegenheit sollen einige Gebühren 
moderat erhöht werden. Ziel ist es nicht, maximale Einnahmen zu erzielen, sondern Unkosten 
etwa für Drucker und Druckerpatronen zu amortisieren, ansonsten aber in Hinblick auf eine 
möglichst intensive öffentliche Nutzung des Archivs keinen Interessenten den Zugang zu 
verwehren. Für den Fall einer lukrativen wirtschaftlichen Nutzung der Bestände ist dafür Sorge 
getragen, dass das Archiv stärker daran beteiligt wird. Insgesamt bleiben die vorgesehenen 
Gebühren deutlich unter denen anderer Archive. 

 

Im Rahmen der Neufassung erfolgte eine Neustrukturierung, die der Klarheit und 
Übersichtlichkeit dient. Gleichzeitig wurden die verschiedenen Gebührentatbestände 
detaillierter aufgeschlüsselt, um die verschiedenen Nutzungsarten angemessen 
berücksichtigen zu können. Im Bereich der allgemeinen Regelungen gab es keinen 
wesentlichen Änderungsbedarf. 

 

Angesichts der Vielzahl von Einfügungen, Umformulierungen und Umstrukturierungen wurde 
der Weg eines Neuerlasses gewählt, da eine so umfassende Änderungssatzung nicht mehr 
nachvollziehbar erschiene. Aus denselben Gründen wird auf eine synoptische Darstellung der 
Änderungen verzichtet; zur Information ist als Anlage 2 die bisherige Gebührensatzung 
beigefügt. 
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Protokollvermerk: 

Der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss schließt sich den Änderungen des 
Kultur- und Freizeitausschusses an: 

 

1. § 7, Abs. 3 wird wie folgt ergänzt: 
Vereine und nichtkommerzielle Organisationen können bei Nutzung der Bestände zu ihrer 
eigenen Geschichte ebenfalls von den Gebühren befreit werden. 
 

2. Amt 30-R wird gebeten, die Sonderstellung der „örtlichen Presse“ in § 7, Abs. 2 noch 
einmal auf ihre rechtliche Zulässigkeit bis zur Stadtratssitzung zu überprüfen. 

  

 

Ergebnis/Beschluss: 

Die Gebührensatzung zur Satzung der Stadt Erlangen für das Stadtarchiv (Entwurf vom 
25.09.2012, Anlage 1) wird unter Beachtung des Protokollvermerks beschlossen.  

 

Abstimmung: 

angenommen mit Änderungen 

mit 13  gegen 0   

 
 

TOP 14 30-R/063/2012  

Abfallgebühren 2013 bis 2015 - Änderung der Gebührensatzung zur 
Abfallwirtschaftssatzung 

 

Sachbericht: 

1. Ergebnis/Wirkungen 
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

 Nach der Währungsumstellung auf Euro im Jahr 2002 erfuhr die Abfallgebühr im Jahr 2006, 
nach einer außerordentlichen Schuldentilgung an den ZVA in Höhe von 1,53 Mio. € und 
künftiger jährlicher Zinseinsparungen von ca. 120.000€, eine moderate Steigerung von 3,38%. 
Seither wurden die Gebühren zweimal neu kalkuliert und konnten im Ergebnis sowohl zum 
01.01.2009 als auch zum 01.01.2011, nunmehr über einen Zeitraum von 7 Jahren, beibehalten 
werden. Der laufende 2-jährige Kalkulationszeitraum endet planmäßig am 31.12.2012.  
 
Die Betriebsabrechnung der Abfallwirtschaft 2011 weist ein positives Fortschreibungsergebnis 
in Höhe von 2,466 Mio € auf. Ursache dafür sind vor allem die nach öffentlicher Ausschreibung 
gesunkenen Kosten für die Bioabfallverwertung sowie die für die Abfallwirtschaft entlastende 
endgültige Verteilung der Nutzeranteile des Bauhofneubaus. Zusätzlich trägt die wirtschaftlich 
effiziente Betriebsführung der Abfallwirtschaft zu dem positiven Fortschreibungsergebnis bei. 
So konnte die kontinuierliche, zusätzliche Aufnahme von Neubaugebieten der wachsenden 
Stadt Erlangen in den letzten Jahren ohne Personalmehrung aufgefangen werden. Eine 
weitere Arbeitsverdichtung auf den Abfuhrstrecken ist zukünftig jedoch nicht mehr möglich, da 
die Mitarbeiter inzwischen an der gesundheitlich zumutbaren Belastungsgrenze angelangt 
sind.  
Nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) sind Kostenüberdeckungen, die sich am Ende des 
Bemessungszeitraums ergeben, innerhalb des folgenden Bemessungszeitraums 
auszugleichen, also den Gebührenzahlern im Rahmen der Neukalkulation wieder 
gutzuschreiben.  
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Die Verwaltung hat die Abfallgebühren unter Berücksichtigung des vorläufigen 
Jahresergebnisses 2012 sowie der Aufwendungen und Erträge der Abfallwirtschaft für einen 
Zeitraum von 3 Jahren (2013 bis 2015) kalkuliert. Darin sind alle derzeit erkennbaren 
Veränderungen künftiger Sach- und Personalkosten sowie erwartete Entwicklungen 
voraussichtlicher Abfall- und Wertstoffmengen eingeflossen. Mit dem gewählten 
Kalkulationszeitraum kann relativ zeitnah auf ggf. eintretende heute noch nicht absehbare 
Veränderungen mit finanziellen Auswirkungen (z.B. neues Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetz, künftiges Wertstoffgesetz) reagiert werden. Zudem kann mit dem dreijährigen 
Kalkulationszeitraum der Abbau des Überschusses durch vergleichsweise moderate 
Gebührensenkungen erfolgen. Die im darauf folgenden Kalkulationszeitraum (ab 2016) 
zwangsläufig zu erwartende Gebührensteigerung wird sich deshalb voraussichtlich in einem 
zumutbaren Rahmen halten. 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

 Aufgrund des Kalkulationsergebnisses schlägt die Verwaltung eine Gebührensenkung für den 
Kalkulationszeitraum 2013 bis 2015 in durchschnittlicher Höhe von 5,9 % gemäß folgender 
Übersicht vor: 
 
Abfallbeseitigungsgebühren der Stadt Erlangen bisher und ab dem Jahr 2013  
 

Tonnengröße

Gebühr 

bis 31.12.2012

Gebühr 

ab 01.01.2013

Änderung 

in Euro 

Änderung in 

Prozent

80 Liter 189,60 € 178,80 € -10,80 € -5,70%

120 Liter 261,60 € 244,80 € -16,80 € -6,42%

240 Liter 476,40 € 440,40 € -36,00 € -7,56%

770 Liter 1.562,40 € 1.452,00 € -110,40 € -7,07%

1100 Liter 2.154,00 € 1.992,00 € -162,00 € -7,52%

(14tägig) 4400 Liter 9.222,00 € 8.956,80 € -265,20 € -2,88%

(wöchentl.) 4400 Liter 18.444,00 € 17.914,80 € -529,20 € -2,87%

80 Liter geteilt° 135,60 € 127,20 € -8,40 € -6,19%

120 Liter geteilt° 192,00 € 178,80 € -13,20 € -6,87%

Ø -5,90%

Gebühren bei Gewährung des Eigenkompostierungsabschlags:

Tonnengröße

Gebühr 

bis 31.12.2012

Gebühr 

ab 01.01.2013

Änderung 

in Euro

Änderung 

in Prozent

80 Liter 168,00 € 153,60 € -14,40 € -8,57%

120 Liter 229,20 € 206,40 € -22,80 € -9,95%

240 Liter 411,60 € 364,80 € -46,80 € -11,37%

770 Liter 1.354,80 € 1.209,60 € -145,20 € -10,72%

1100 Liter 1.856,40 € 1.645,20 € -211,20 € -11,38%

(14tägig) 4400 Liter 8.036,40 € 7.570,80 € -465,60 € -5,79%

(wöchentl.) 4400 Liter 16.071,60 € 15.141,60 € -930,00 € -5,79%

80 Liter geteilt° 114,00 € 102,00 € -12,00 € -10,53%

120 Liter geteilt° 159,60 € 140,40 € -19,20 € -12,03%

Ø -9,57%
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Für eine Musterfamilie mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern sinkt die Müllgebühr bei vorbildlicher 
Abfalltrennung und einer dann ausreichenden Restmüll-Behältergröße von 80 Litern um 
10,80€/Jahr, bei Benutzung einer 120 Liter Restmülltonne um 16,80€/Jahr. 

 

Die Anlage 2 bietet die Möglichkeit eines Vergleiches von ausgewählten Dienstleistungen und 
Gebühren anderer Kommunen mit der Abfallwirtschaft Erlangens. 

 

 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Änderung der Gebührensatzung gemäß Anlage 1. 

 

4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  

Sachkosten: € bei Sachkonto:  

Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 

Folgekosten € bei Sachkonto: 

Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 

Weitere Ressourcen  

 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 

  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         

         sind nicht vorhanden 

 

Ergebnis/Beschluss: 

Die Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallwirtschaft in der Stadt 
Erlangen (Entwurf vom 28.09.12, Anlage 1) wird hiermit beschlossen.  

  

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 13  gegen 0   
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TOP 15 30-R/065/2012  

Straßenreinigungsgebühren 2013 bis 2014; Änderung der Satzung für die Erhebung 
einer Straßenreinigungsgebühr in der Stadt Erlangen 

 

Sachbericht: 

1. Ergebnis/Wirkungen 
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Die Straßenreinigungsgebühren der Stadt Erlangen wurden im Jahr 2008 unter Einbeziehung 
des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes (BKPV) neu strukturiert und kalkuliert, der 
Kalkulationszeitraum auf 4 Jahre (2009 bis 2012) festgesetzt sowie eine Gebührenerhöhung 
beschlossen. Der laufende Kalkulationszeitraum endet somit zum 31.12.2012. 

 

Die Verwaltung hat die Straßenreinigungsgebühren unter Berücksichtigung des vorläufigen 
Jahresergebnisses 2012 sowie der Aufwendungen und Erträge der Straßenreinigung für die 
Jahre 2013 und 2014 kalkuliert. Dabei wurden alle feststehenden sowie sich abzeichnende 
Veränderungen künftiger Personal-, Fahrzeug- und sonstiger Sachkosten berücksichtigt. Eine 
besondere Unwägbarkeit stellt hierbei stets die Intensität der im Kalkulationszeitraum 
liegenden Winter dar. Milde Winter verursachen höhere und starke, lang anhaltende Winter 
geringere Aufwendungen in der Straßenreinigung. Um auf diese unplanbare Größe mit ihren 
finanziellen Folgen zeitnah reagieren zu können, wurde ein Kalkulationszeitraum von 2 Jahren 
gewählt.  

Der Gesamtaufwand der Straßenreinigungskosten für den Gebühren- und Nichtgebühren-
bereich entwickelte sich von 2,137 Mio € im Jahr 2009 auf 2,272 Mio € für jedes Jahr des  
2-jährigen Kalkulationszeitraumes 2013 bis 2014. Diese Erhöhung liegt z.B. in der Steigerung 
der Personalkosten auf Grund des Tarifabschlusses 2012, in gestiegenen Energie- und 
Kraftstoffkosten sowie Abschreibungen begründet.  

Der Gesamtaufwand setzt sich aus folgenden Teilbeträgen zusammen: 

 Nichtgebührenbereich (ohne städt. Eigenanteile für Mittelsteifen, gesetzlich ggf.  
erweiterte Anteile für das Allgemeininteresse an sauberen Straßen) 

       ca. 24 %  0,544 Mio €/a 

 Gesamter Gebührenbereich (inkl. städt. Eigenanteile für Mittelstreifen, gesetzlich ggf. 
erweiterte Anteile für Allgemeininteresse an sauberen Straßen) 

ca. 76 %  1,727 Mio €/a 

  - davon Einfachreinigung  ca. 53 %  1,194 Mio €/a 
     (nur Fahrbahnen) 

   - davon Mehraufwandsreinigung  ca. 23 % 0,533 Mio €/a. 
     (Fahrbahnen und Gehwege;  
     Reinigungsklassen X, Y, Z) 

 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

a) Kalkulationsergebnis für den Kalkulationszeitraum 2013 bis 2014 

Am 27.11.2008 hat der Stadtrat mehrheitlich einen 10%igen städtischen Pflichtanteil und 
zusätzlich einen erweiterten städtischen Eigenanteil für das Allgemeininteresse an einer 
sauberen Stadt in Höhe von 8% der gebührenfähigen Kosten beschlossen. Während mit dem 
10%igen Pflichtanteil alle Reinigungsklassen X, Y und Z des Mehrfachreinigungsgebietes 
entlastet wurden, erfuhren die Reinigungsklassen mit den höchsten Reinigungshäufigkeiten Y 
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und Z, die sich in der Innenstadt befinden, mit dem erweiterten städtischen Eigenanteil von 8 % 
eine gezielte zusätzliche Entlastung. Auch heute erscheint die städtische Unterstützung dort 
am notwendigsten, wo die höchste Verschmutzung durch die Allgemeinheit zu erwarten ist. 
Der BKPV hat jedoch mit Beratungsvermerk vom 20.08.2008 darauf aufmerksam gemacht, 
dass dieses Problem auch bei einem Kostenanteil für das Allgemeininteresse in Höhe von nur 
10% gelöst werden könnte, etwa indem man diese Entlastung nur anderen als Anliegerstraßen 
zu Gute kommen lässt. 
 
Für den neuen 2-jährigen Kalkulationszeitraum 2013 und 2014 schlägt die Verwaltung deshalb 
vor, den erweiterten Eigenanteil für das Allgemeininteresse an einer sauberen Stadt von 8 auf 
6% zu senken, um sich damit dem Vorschlag des BKPV schrittweise anzunähern. Der über die 
10% hinaus genutzte Spielraum bewirkt eine Gebührenanpassung für Anlieger der 
Reinigungsklassen Y und Z (Innenstadt) in moderatem Umfang. 

 

Bisherige Gebührensätze (2009 bis 2012), gem. Beschluss des Stadtrates vom 27.11.2008 
 

 

einfache 
Fahrbahn-
reinigung 

Reinigungs- 
klasse 

X 

Reinigungs- 
klasse 

Y 

Reinigungs- 
klasse 

Z 

18 % Eigenanteil (EA)  
Allgemeininteresse; 
Summe EA: 287.548 €/a; 
Gebühr je RM/a: 
 

3,36 € 
 

10,00 € 
 

20,48 € 
 

27,80 € 
 

 

Neue Gebührensätze (2013 bis 2014)  
Hinweis: Die Tabelle zeigt Varianten mit unterschiedlichen Eigenanteilen am Allgemeininteresse 
an einer sauberen Stadt, sowie die vorgeschlagene Variante mit einem Eigenanteil von 16%. 
 

 einfache 
Fahrbahn-
reinigung 

Reinigungs- 
klasse 

X 

Reinigungs- 
klasse 

Y 

Reinigungs- 
klasse 

Z 

Variante 10 % EA 
Summe EA: 172.727 €/a; 
Gebühr je RM/a: 

 

 

 

 

3,60 € 9,72 € 34,20 € 46,44 € 

Veränderung in Prozent: 7,1 % - 2,8 % 67,0 % 67,1 % 

Veränderung in €/RM/a: 0,24 €/RM/a -0,28 €/RM/a 14,02 €/RM/a 18,64 €/RM/a 

Variante 15 % EA 
Summe EA: 259.091 €/a; 
Gebühr je RM/a: 

 

3,60 € 9,72 € 26,04 € 35,28 € 

Veränderung in Prozent: 7,1 % - 2,8 % 27,1 % 26,9 % 

Veränderung in €/RM/a: 0,24 €/RM/a -0,28 €/RM/a 5,56 €/RM/a 7,48 €/RM/a 

Variante 16 % EA 
Summe EA: 276.363 €/a; 
Gebühr je RM/a: 

 

3,60 € 9,72 € 24,36 € 33,12 € 

Veränderung in Prozent: 7,1 % - 2,8 % 18,9 % 19,1 % 

Veränderung in €/RM/a: 0,24 €/RM/a -0,28 €/RM/a 3,88 €/RM/a 5,32 €/RM/a 
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Variante 17 % EA 
Summe EA: 293.636 €/a; 
Gebühr je RM/a: 

 

3,60 € 9,72 € 22,68 € 30,84 € 

Veränderung in Prozent: 7,1 % - 2,8 % 10,7 % 10,9 % 

Veränderung in €/RM/a: 0,24 €/RM/a -0,28 €/RM/a 2,20 €/RM/a 3,04 €/RM/a 

Variante 18% EA 
Summe EA: 310.909 €/a; 
Gebühr je RM/a: 

 

3,60 € 9,72 € 21,12 € 28,56 € 

Veränderung in Prozent: 7,1 % - 2,8 % 3,1 % 2,7 % 

Veränderung in €/RM/a: 0,24 €/RM/a -0,28 €/RM/a 0,64 €/RM/a 0,76 €/RM/a 

 

Die Übersicht der Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Erlangen und in anderen bayerischen 
Städten (Anlage 2) zeigt, dass die vorgeschlagenen Gebührensätze bei vergleichbaren 
Reinigungshäufigkeiten in anderen Städten in ähnlicher Höhe bzw. teils auch deutlich höher 
liegen. Von den Steigerungen sind in der Reinigungsklasse Y ca. 260 Grundstücke und in der 
Reinigungsklasse Z ca. 115 Grundstücke betroffen. 

 

b) Anteile der durch die Stadt Erlangen zu tragenden Straßenreinigungskosten 

 

Städtische Eigenanteile sind grundsätzlich gebührenfähige Kosten, die neben den Kosten für 
den Nichtgebührenbereich von der Stadt Erlangen zu tragen sind.  
Die städtischen Eigenanteile für Mittelstreifen - meist 4-spurige Straßen mit hoher 
Verkehrsbedeutung und besonderem Gefährdungspotential – befinden sich i.d.R. im 
Anschlussgebiet des Straßenreinigungsbetriebes. Die erforderlichen Reinigungsaufwendungen 
werden daher auch  
weiterhin von der Stadt Erlangen durchgeführt und finanziert.  
Der städtische Eigenanteil für die Mittelstreifen beträgt ab 2013 für unveränderte 32.605 
Reinigungsmeter 117.103€/a.  

Der städtische Eigenanteil für das Allgemeininteresse an einer sauberen Stadt in Höhe von  
10 % der gesamten gebührenfähigen Kosten beträgt ab 2013  172.727 €/a und wurde vom  
Kostenanteil der Mehraufwandsreinigungsklassen (X, Y, Z) abgesetzt. 
Der darüber hinausgehende erweiterte Eigenanteil für das Allgemeininteresse an einer sauberen 
Stadt in Höhe von 6% der gebührenfähigen Kosten beträgt ab 2013 103.636 €/a und entlastet die 
Reinigungsklassen Y und Z . 

 

Im Nichtgebührenbereich summieren sich Kosten für Reinigungsleistungen städtisch bebauter 
und nichtbebauter Liegenschaften. Dies sind z.B. Radwege außerhalb des Anschlussgebietes, 
Bushaltestellen, Ampelanlagen, Brücken, Treppenanlagen, Unterführungen, Verkehrsinseln, 
Querungshilfen, Parkplätze, Parkbuchten und -streifen und öffentliche Plätze. 
Der finanzielle Aufwand betrug seit 2009 jährlich 539.335 €/a. Entsprechend der Neukalkulation 
steigt diese, von der Stadt Erlangen zu tragende Summe ab 2013 um 5.215 € auf 544.550 €/a. 

 

Anlage 3 zeigt eine Zusammenstellung der durch die Stadt Erlangen zu übernehmenden 
Straßenreinigungskosten sowohl für den Nichtgebührenbereich als auch für die Eigenanteile. 

 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Beschluss und Vollzug der vorliegenden Satzung. 
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4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Sach- und Personalkosten der 
Stadt für Straßenreinigung  
(Eigenanteile und 
Nichtgebührenbereich); Anlage 
4 

1. 
Nichtgebührenbereich: 
    bisher 539.335 €/a,  
    ab 2013: 544.550 €/a 

2. Städtische 
Eigenanteile: 
2.1. Allgemeininteresse 
10% 
       bisher 159.749 €/a; 
       ab 2013: 172.727 
€/a 
2.2. Allgemeininteresse 
6% 
       bisher  8% 127.799 
€/a; 
       ab 2013: 103.636 
€/a 
2.3. Mittelstreifen 
       bisher 109.553 €/a; 
       ab 2013: 117.103 
€/a 

Kostenstelle  200090 
Kostenträger 54110020 
Sachkonto     524101 
bzw. laut Kämmerei 
Kostenstelle 5739 

Sachkosten: € bei Sachkonto:  

Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 

Folgekosten € bei Sachkonto: 

Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 

Weitere Ressourcen  

 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 

  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         

         sind nicht vorhanden 

 

Protokollvermerk: 

Die Vorlage wird ohne Begutachtung durch den Haupt-, Finanz- und Personalausschuss an den 
Stadtrat verwiesen.  

 

Abstimmung: 

verwiesen 
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TOP 16 511/042/2012  

Ersatzbau für die Jugendsozialarbeit und Jugendlernstube am Anger - 
Bedarfsnachweis nach DABau 5.3 

 

Sachbericht: 

Die räumliche Situation der Spiel- und Lernstuben und der Jugendsozialarbeit ist seit Jahren 
immer wieder Beratungsgegenstand im Jugendhilfeausschuss und in anderen Gremien. Im 
Jugendhilfeausschuss wurde dieser Bereich letztmalig am 18.07.12 behandelt. Der Ausschuss hat 
in dieser Sitzung die Verwaltung beauftragt, für den Anger und die Junkersstraße 1 die 
vorgestellten Alternativen zu untersuchen und für den Jugendhilfeausschuss auf zu bereiten. Für 
die Junkersstraße 1 konnte mit der GEWOBAU eine Lösung, ohne Investitionsmittelbedarf der 
Stadt, gefunden werden. Diese Lösung wird am 18.10.12 im Jugendhilfeausschuss vorgestellt.  

 

Für den Bereich Anger schlägt die Verwaltung einen Ersatzbau vor. 

Für die zweigruppige Jugendlernstube Villa und die Jugendsozialarbeit Anger wurden Ersatzräume 
in der Michael-Vogel-Straße 3, befristet auf 5 Jahre, angemietet. Der StR hat in seiner Sitzung am 
19.05.2010 beschlossen, dass eine Anmietung auf 5 Jahren befristet erfolgen soll. In dieser Zeit 
sollen andere Lösungen geprüft und realisiert werden. Der Mietvertrag endet zum 31.03.2016. Bei 
der Regierung wurde für die Ersatzanmietung ein Mietzuschuss für die Jugendlernstube beantragt 
und auch positiv beschieden. Er beträgt für diese fünf Jahre 50.000,00 € und müsste, sollte nicht 
innerhalb von fünf Jahren ein Ersatzbau oder ein generalsaniertes Objekt bezogen werden, 
zurückgezahlt werden. Die angemieteten Räume, ursprünglich als Büroräume konzipiert und 
genutzt, sind im Zuschnitt und bei fehlendem Außengelände als Notlösung nur sehr bedingt 
geeignet und wurden nur aufgrund einer von vorn herein angestrebten anderen Lösung zeitlich 
befristet angemietet. Sie sind für die vorgesehene Nutzung auf Dauer nicht ausreichend. 

 

Beide Einrichtungen waren vorher in der ERBA-Villa untergebracht. Aufgrund von baurechtlichen 
Einschränkungen war eine weitere Nutzung nicht möglich. Inzwischen wurde das Erdgeschoss der 
ERBA-Villa teils mit Spenden und ehrenamtlichem Arbeitseinsatz der Nutzer saniert und so wieder 
nutzbar gemacht. Eine Generalsanierung und Anbau für die zusätzliche Nutzung durch die 
Jugendlernstube und Jugendsozialarbeit ist mit erheblichen Kosten verbunden, würde Einschnitte 
in die denkmalgeschützte Bausubstanz bedeuten, den Park der Villa als Veranstaltungsort für den 
Bürgertreff verkleinern und damit die Nutzungsmöglichkeiten des Bürgertreffs erheblich 
einschränken. Dieses Ansinnen wird aufgrund der aufgezeigten Probleme nicht weiter verfolgt 
(JHA - Beschluss 18.07.2012, KFA MzK 10.10.2012). 

 

Sowohl die Lernstube als auch die Jugendsozialarbeit sind räumlich an den Stadtteil Anger 
gebunden. In der  Michael-Vogel-Straße 59 besitzt die Stadt ein Grundstück, die einzige freie 
Fläche am Anger, die als Ersatzstandort geeignet ist. Die in der unmittelbaren Nachbarschaft 
liegenden Freiflächen (Bolzplatz, Spiel- und Basketball) könnten mitgenutzt werden und damit 
Kosteneinsparungen beim Außengelände erzielt werden. Die Kosten für einen Ersatzbau auf dem 
städtischen Grundstück Michael-Vogel-Straße 59 liegen bei schätzungsweise 2,17 Mio €. Diese 
Kosten wurden von GME anhand vergleichbarer Neubauten ermittelt. Die Lage am Rand der 
Wohnbebauung, direkt an der Radverbindung nach Bruck und begrenzt durch die Bahn erscheint, 
was die Lage und auch die Lärmbelastung für Anwohner angelangt, günstig. Im 
Jugendhilfeausschuss am 21.06 2012 wurde von der Jugendhilfeplanung das Konzeptpapier für 
Jugendarbeit in den Stadtteilen Anger und Bruck eingebracht und beschlossen. Auch diese  
Zusammenfassung empfiehlt, im Bereich Anger einen offenen Jugendtreff für die 
Jugendsoziaalarbeit zu schaffen. 
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1. Ergebnis/Wirkungen 
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

 Sicherstellung der offenen Jugendsozialarbeit und der Jugendlernstube am Anger. 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

 Ein Neubau soll erstellt werden.  

 Raumprogramm: siehe Anlage  

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

 In 2013 soll die Planung erstellt werden. Mit dem Bau soll 2014 begonnen, die Fertigstellung 
mit Einzug ist im März 2016 vorgesehen.  

4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

 Die Baukosten betragen ca. 2,17 Mio € und wären haushaltsrechtlich über die Jahre 2013 bis 
2016 zu verteilen. In 2013 sind 100.000,00 € erforderlich, wobei 30.000,00 €, bisher auf der IP-
Nr. 365E402 für 2013 vorgesehen, umgeschichtet werden könnten. In der weiteren Planung 
sind für 2014 im Haushaltsentwurf 100.000,00 € auf der IP-Nr. 365E401 eingeplant. Weiter 
entfallen die Mittel auf der IP-Nr. 365E402, wie mit der Kämmerei bereits im Protestgespräch 
kommuniziert; im Plan für 2014 500.000,00 € in 2015 400.000,00 €. Die konkrete Aufteilung 
der benötigten Finanzmittel auf die Jahre 2014-2016 muss im Zuge der Planung ermittelt und 
dann ggf. in den HH-Beratungen 2014 festgelegt werden. 

 Es ist mit folgenden Einnahmen bzw. Einsparungen zu rechnen:  
Mindestens 210.000,00 € FAG-Förderung  
Einsparung der jährlich steigenden Miete, aktuell ca. 40.000,00 € im Jahr und  
50.000,00 € Mietkostenzuschuss für die Ersatzanmietung. 

Investitionskosten: € 2,17 Mio  bei IPNr.:365E358  

Sachkosten: € bei Sachkonto:  

Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 

Folgekosten € bei Sachkonto: 

Korrespondierende Einnahmen € siehe oben bei Sachkonto: 

Weitere Ressourcen  

 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 

  sind teilweise im Haushaltsentwurf eingeplant auf IvP-Nr. 365E401 und 365E402  

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         

         sind teilweise nicht vorhanden 

 

Protokollvermerk: 

Die Vorlage wird auf Antrag von Frau StRin Lender-Cassens zur Beschlussfassung an den 
Stadtrat verwiesen. Es sollte zunächst die Behandlung im Jugendhilfeausschuss am 18.10.2012 
erfolgen.  

Abstimmung: 

verwiesen 
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TOP 17 512/079/2012  

Kath. Kirchengemeinde Heilige Familie: Schaffung von 12 Krippenplätzen durch 
den Umbau des Pfarrhauses / Erdgeschoss 

 

Sachbericht: 

1. Ergebnis/Wirkungen 
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Bedarfseinschätzung 

Aus Sicht der Jugendhilfeplanung ergibt sich folgendes Bild: 

Die Kindertageseinrichtung „Heilige Familie“ ist dem Planungsbezirk I – Erlangen-Südost 
zuzurechnen. In der am 21.06.2012 vom Jugendhilfeausschuss beschlossenen Fortschreibung 
der Bedarfsplanung zur Kindertagesbetreuung für unter Dreijährige wird für den 
Planungsbezirk I aufgrund seiner soziodemografischen Merkmale von einer lokalen 
Bedarfsquote von deutlich über 50% ausgegangen. Die bedarfsnotwendige Anzahl von Plätzen 
wird mit 120 angegeben.   

 

Mit Stichtag zum 01.09.2012 können im Planungsbezirk I 88 Betreuungsplätze für Kinder im 
Alter von unter drei Jahren in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung sowie in 
Kindertagespflegeverhältnissen angeboten werden. Dies entspricht einer lokalen 
Versorgungsquote von 46,8%. Durch die Einrichtung von 12 Krippenplätzen in der 
Kindertageseinrichtung Hl. Familie wird sich lokale Quote auf 50,3% erhöhen. Der 
Projektgruppe „Krippenausbau 2013“ liegen für diesen Planungsbezirk noch zwei weitere 
geplante Maßnahmen vor. Können diese wie geplant umgesetzt werden, wird sich die 
Platzzahl dieses Bezirkes auf 119 Plätze erhöhen.  

 

Das Ausbauvorhaben in der Kindertageseinrichtung Heilige Familie trägt somit dazu bei, ein 
dem Bedarf angemessenes Betreuungsangebot für unter Dreijährige vor Ort zu schaffen und 
ist aus diesem Grund aus bedarfsplanerischer Sicht zu befürworten. 

 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Neuschaffung von 12 Krippenplätzen in der Kindertagesstätte Heilige Familie durch die 
Katholische Kirchengemeinde. 

 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Die Katholische Kirchengemeinde Heilige Familie in Tennenlohe betreibt eine 
Kindertagesstätte mit Kindergarten und Schulkindbetreuung und möchte ihr 
Betreuungsangebot für unter Dreijährige erweitern. Hierfür soll im nebenstehenden Pfarrhaus, 
welches Mietwohnungen beinhaltet, durch Umbauten im Erdgeschoss und einen kleinen 
Anbau eine Kinderkrippe mit 12 Plätzen geschaffen werden. Die geplante Krippe und der 
bestehenden Kindergarten liegen sehr nah beieinander, so dass eine enge Verzahnung in der 
pädagogischen Arbeit und kurze Wege für die Eltern gegeben sind.  

Baumaßnahme: Die bestehende Wohnung im Erdgeschoss wird umgebaut und der 
notwendige Gruppenraum in einem Anbau verwirklicht. Gleichzeitig wird das gesamte Haus 
energetisch saniert. 
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Außenanlagen: Das zur Verfügung stehende Außengelände ist mit 120m² ausreichend groß 
und wird zu einer separaten kleinkindgerechten Außenspielfläche umgestaltet. 

 

Gesamtkosten laut 
Kostenaufstellung vom 
30.06.2012 

KG 300 – 700 333.871,00 € 

Davon: 

Baukosten, die gefördert 
werden: 

KG 300, 400, 500, 700 318.871,00 € 

Ausstattungskosten: KG 600   15.000,00 € 

 

Die Gesamtkosten verteilen sich voraussichtlich wie folgt: 333.871,00 € 

Staatlicher Anteil Bau + 
Ausstattung: 

198.700,00 + 15.000,00 € 213.700,00 € 

Städtischer Anteil Bau: (318.871,00 € - 198.700,00) x 
0,5 

  60.085,50€ 

Anteil KG Heilige Familie    60.085,50 € 

 

4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Ausgaben:   

Investitionskosten:   

Krippe Bau: 273.785,50 € Bei IPNr.: 365D.880 

(Staatl. + Städt. Anteil): (198.700 + 60.085,50 €) 

Krippe Ausstattung  15.000 € 

Betriebskosten:   

ab Sept. 2013 jährlich  Ca. 85.000 € Bei Sachkonto 530101 

 

Korrespondierende Einnahmen   

Staatliche Investitionskostenförderung 
für Bau und Ausstattung 

213.700 € Bei IPNr.: 365D.610ES 

Staatliche Betriebskostenförderung 
(jährlich ab Sept.2013) 

 Ca. 42.500 € Bei Sachkonto 414101 

 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 

x  für Investitionskostenbezuschussung sind vorhanden auf IvP-Nr. 365D.880         

      x   für Betriebskostenbezuschussung sind nicht vorhanden, für die Jahre 2013 ff. erfolgt 
eine entsprechende Nachmeldung der Verwaltung 
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Ergebnis/Beschluss: 

1 Der Bedarf von 12 neuen Krippenplätzen in der Kindertagesstätte Heilige Familie, Am 
Saidelsteig 33a, 91058 Tennenlohe wird anerkannt. 

2 Der oben genannten Baumaßnahme wird hinsichtlich Art, Ausmaß und Ausführung (Art. 27 
Abs. 4 Satz 4 BayKiBiG) zugestimmt. 

3 Die Kath. Kirchengemeinde Heilige Familie, Saidelsteig 33a, 91058 Tennenlohe erhält als Bau- 
und Betriebsträger für 12 bedarfsanerkannte Plätze einen Zuschuss zu den Bau- und 
Ausstattungskosten nach der Richtlinie „Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 – 2013“. 

  

 

Abstimmung: 

einstimmig angenommen 

mit 13  gegen 0   

 
 

TOP 18 242/228/2012  

Neubau Stadtteilzentrum Büchenbach West mit Stadtteilbibliothek 
Bedarfsnachweis nach DA-Bau 5.3 

 

Sachbericht: 

1. Ergebnis/Wirkungen 
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Den Bürgerinnen und Bürgern im Stadtteil Büchenbach soll gemäß der Beschlüsse von 1994  
zur Bedarfsfrage und des Stadtratsbeschlusses von 2007 zum Raumprogramm ein attraktives 
Stadtteilzentrum mit Stadtteilbibliothek zur Verfügung gestellt werden. 

Im Erlanger Westen wird dadurch eine notwendige soziale Infrastruktur geschaffen, die sich aus 
der Entwicklung neuer Wohngebiete in Büchenbach-West mit Hilfe städtebaulicher 
Entwicklungsmaßnahmen seit Beginn der 1980er Jahre begründet. 

 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Das Stadtteilzentrum mit Stadtteilbibliothek soll auf Basis des vorliegenden, aktualisierten 
Raumprogramms im Jahr 2016 fertig gestellt sein und der Bürgerschaft zur Verfügung stehen.  

 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Ausgangslage 

Bereits 1990 erfolgte die erste Bedarfsermittlung verschiedener Ämter für eine Stadtteileinrichtung 
und eine Stadtteilbücherei im westlichen Büchenbach.  

Die Bedarfsfrage und die damit verbundenen Anforderungen an das Raumprogramm wurden 
bereits Anfang 1994 im Sozialhilfeausschuss, im Jugendhilfeausschuss und im Kultur- und 
Freizeitausschuss behandelt und beschlossen. 
Seither ist das Neubaugebiet kontinuierlich gewachsen; im Jahr 2011 lebten hier rund 6.800 
Einwohner. Im gesamten Stadtteil Büchenbach sind es derzeit rund 17.000 Menschen. Durch die 
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zukünftigen Baugebiete in der Entwicklungsmaßnahme „Erlangen-West II“ wird sich die Zahl der 
Einwohner nochmals um ca. 950 erhöhen.  

Im Jahr 2007 wurde im Stadtrat das damals vorgelegte Raumprogramm beschlossen und  
Planungsmittel in Höhe von 240.000,- € in den Haushalt für 2008 und 2009 eingestellt. Im Zuge 
des Wettbewerbsverfahrens „Wohnquartiere und Landschaftspark in Erlangen, Büchenbach-West“ 
wurde der Standort für das Stadtteilzentrum verlegt und die Planungen zeitlich angepasst.  

Als Standort ist nun ein Grundstück im aktuell in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 411 
in direkter Angrenzung zum Bebauungsplan Nr. 409 II vorgesehen. Das Stadtteilzentrum mit 
Stadtteilbibliothek wird räumlich als Teil des Zentrums Büchenbach-West wahrgenommen werden. 
Die Grundstücksflächen für das künftige Baugebiet Nr. 411 werden im Rahmen der 
Entwicklungsmaßnahme „Erlangen-West II“ erworben werden, befinden sich jedoch noch nicht im 
Eigentum der Stadt Erlangen.  

 

Der Bedarf für ein Stadtteilzentrum mit Stadtteilbibliothek stellt sich aus Sicht der Bibliothek 2012 
größer dar als noch im Jahr 2007: 

Die Stadtbibliothek hat aufgrund der großen Nachfrage seit 2004 drei Haltestellen in Büchenbach 
(Steigerwaldallee, Donato-Polli-Straße und Zambellistraße). Hinzu kommen die Haltestellen 
Kosbach und Häusling, die eine Zweigstelle der Stadtbibliothek in Büchenbach mit abdecken 
könnte. Die Ausleihe an den fünf Haltestellen entwickelt sich seit mehreren Jahren deutlich nach 
oben. Im Moment  werden an wöchentlich 5 ¾ Stunden jährlich 37.672 (in 2011) Entleihungen 
erzielt (ca. 31.000 allein an den Haltestellen Büchenbach – zum Vergleich: 25.000 Entleihungen 
an diesen Haltestellen 2007). Damit ist die Kapazität der Fahrbibliothek sowohl von den 
räumlichen Bedingungen als auch von dem mitgeführten Bestand überschritten. Eine 
angemessene Ausleihe ist nur mit umgeschichteten Öffnungszeiten zu erreichen. Das ginge aber 
auf Kosten anderer Stadtteile. 

Aus dem Vorgenannten ist zu schließen, dass die Einrichtung einer Stadtteilbibliothek in 
Büchenbach dringend notwendig ist. Für das neue und alte Büchenbach und die dortigen 
Institutionen stellt eine Stadtteilbibliothek ein besonderes Potenzial im Bezug auf Leseförderung 
dar. Zusätzlich würde eine stationäre Zweigstelle im erheblichen Maß Ressourcen der 
Fahrbibliothek freisetzen, wodurch andere Stadtteile angefahren werden könnten. Aus diesem 
Grunde spricht viel dafür, im vorgesehenen, mehrfach genutzten Stadtteilzentrum in Büchenbach 
eine stationäre Bibliothek einzurichten. 

 

Die Errichtung des soziokulturellen Stadtteilzentrums als ein unverzichtbarer Bestandteil der 
sozialen und kulturellen Infrastruktur im Stadtteil bei einer Bevölkerungszahl von heute bereits ca. 
6.600 Einwohnern allein in den Baugebieten der Entwicklungsmaßnahmen wird ebenso weiterhin 
als dringend angesehen. Auch aus der Bürgerschaft werden die entsprechenden Räume und 
Angebote eingefordert. 

Zu sehen ist dabei außerdem, dass die geplante Einrichtung in ihrem Angebotsspektrum über das 
Neubaugebiet hinaus im gesamten Stadtteil Büchenbach mit rund 17.000 Einwohnern als 
Bürgerzentrum wahrgenommen und genutzt werden wird. Der vorhandene Bürgertreff „Die 
Scheune“ in der Odenwaldallee ist aufgrund seiner Lage, aber auch aufgrund seiner mangelnden 
Raumkapazitäten absolut nicht ausreichend. 

 

Raumprogramm 

Grundlage für den ausgewiesenen Raumbedarf des soziokulturellen Zentrums sind 
Orientierungsgrößen der Stadtentwicklungsplanung und Erfahrungswerte der beteiligten 
Fachämter in Abhängigkeit der Anzahl der Einwohner vor Ort, bzw. der zukünftigen Nutzer. Die 
vorgesehene Größe der Stadtteilbibliothek stellt nach den Normen der KGSt die untere Größe 
einer Zweigstelle dar. 
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Das vorliegende, aktualisierte Raumprogramm ist das Resultat intensiver Abstimmungsgespräche 
zwischen den beteiligten Ämtern, die im Laufe des Planungsprozesses immer wieder 
stattgefunden haben. 

Dabei wurden der Raumbedarf der Volkshochschule für Kurse und Informationsveranstaltungen, 
des Sozialamtes für Beratungs- und Informationsleistungen der Altenhilfe und der 
Behindertenberatung, des Stadtjugendamtes für Familienberatungsleistungen und der 
Raumbedarf für die  
verbandliche, nicht konfessionelle Jugendarbeit in den Raumbedarf des Kultur- und Freizeitamtes 
integriert.  

 

Es wird ein Höchstmaß an Mehrfachnutzungen angestrebt. Dadurch kann gegenüber der 
Wettbewerbsplanung, die Mitte der neunziger Jahre durchgeführt wurde, eine Flächenreduzierung 
für das soziokulturelle Zentrum um 645 m² erreicht werden. 

Bei den verbleibenden Hauptnutzflächen von rund 850 m² für das soziokulturelle Stadtteilzentrum 
ist zu berücksichtigen, dass nicht alle Flächen dem soziokulturellen Spektrum zugerechnet werden 
können. Die Mitnutzung der Räume durch die Volkshochschule, das Sozialamt und das 
Stadtjugendamt senkt die soziokulturelle Flächenquote.  

 

Das Stadtteilzentrum und die Stadtteilbibliothek sind als jeweils eigenständige Einrichtungen zu 
sehen, die über ein gemeinsames Foyer verbunden sind. 

Durch die bauliche Verbindung dieser beiden Einrichtungen sind Synergieeffekte hinsichtlich der 
Betriebstechnik und der künftigen Betriebskosten, aber vor allem auch inhaltlicher Art zu erwarten. 

 

Das gemeinsame Foyer hat eine wichtige Funktion als niedrigschwelliger Eingangsbereich. Es 
bietet die Möglichkeit zur ersten Orientierung, ohne sich sofort einem Angebot oder einer Funk-
tionseinheit der Einrichtungen zuwenden zu müssen. Er soll als Informationsort, Drehscheibe zu 
den Angeboten und Räumen im Haus, aber auch durch eine entsprechende lockere Bistro-
Möblierung den Treffpunkt-Charakter für die Stadtteilbewohner unterstreichen. 

 

Für die verbandliche Jugendarbeit, die nicht konfessionell gebunden ist, wird der Bedarf für zwei 
Gruppenräume gesehen und vom Stadtjugendring gefordert. Für offene Jugendarbeit sind keine 
Räume vorgesehen, da mit dem Jugendhaus West eine entsprechende Einrichtung vorhanden ist. 

 

Der Stadtverband der Erlanger Kulturvereine verweist seit Jahren auf die dringende Notwendigkeit, 
die Raumsituation für Erlanger Vereine zu verbessern. Aus diesem Grund sind im Raumprogramm 
zwei Räume vorgesehen, die der Vereinsarbeit vorbehalten sein sollen. 

 

Um dem Bedarf an adäquaten Angeboten im Bereich der Kinder- und Jugendkultur und damit 
auch dem Bildungsauftrag im Sinne eines ganzheitlichen Bildungsideals gerecht zu werden sollen 
die Angebote der Jugendkunstschule im Stadtteil Büchenbach stärker als bisher verortet werden.  
Dabei spielt nicht zuletzt auch die räumliche Distanz zu entsprechenden Angeboten in der 
Innenstadt eine Rolle, die für Kinder und Jugendliche eine größere Bedeutung hat. 

Die im Raumprogramm dargestellten Mal- und Werkräume und die Medien-, Druck- und 
Filmwerkstatt bieten den erforderlichen Raum, um neben dem aktuellen Workshop-Programm 
auch ein Kinder- und ein Jugendatelier der Jugendkunstschule anbieten zu können.  

Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der Zusammenarbeit mit den Schulen im Stadtteil und 
entsprechender Angebote, die den normalen Schulunterricht ergänzen. 

Selbstverständlich sollen diese Räume aber auch von anderen Anbietern und Gruppierungen 
genutzt werden können. 
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Die weiteren im Raumprogramm für das soziokulturelle Zentrum angeführten Räume entsprechen 
in ihrem Nutzungszweck dem grundsätzlichen Bedarf einer solchen Einrichtung. 

 

Verfahren  

Der Standort für das Stadtteilzentrum wird im aktuell in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan 
Nr. 411 in der Entwicklungsmaßnahme „Erlangen-West II“ als Gemeinbedarfsfläche festgesetzt 
werden. Der Abschluss des Bebauungsplanverfahrens ist Mitte 2013 geplant. Die 
Grundstücksflächen für das künftige Baugebiet Nr. 411 werden losgelöst vom Stadtteilzentrum im 
Rahmen der Entwicklungsmaßnahme „Erlangen-West II“ erworben werden, befinden sich jedoch 
noch nicht im Eigentum der Stadt Erlangen.  

 

Terminziele 

2. Jahreshälfte 2013  Durchführung eines Architektenwettbewerbs 

2015  Baubeginn 

2016 Baufertigstellung und Bezug 

 

Kosten Bau und Ausstattung 

Auf Basis des Raumprogramms wurde aufgrund von Erfahrungswerten des GME eine 
Grobkostenannahme ermittelt. Für den Bau des Gebäudes (Kostengruppen 200 bis 700) wurden 
Gesamtkosten in Höhe von 5.300.000 EUR inkl. 19% Mehrwertsteuer ermittelt. Diesem 
Kostenvolumen liegt der Bruttorauminhalt (BRI) von 10.190 m³, die Bruttogeschossfläche (BGF) 
mit 2.397 m² zugrunde. 

Für die Ausstattung wird aufgrund der Kostenermittlung der Nutzer mit 500.000 EUR gerechnet.  

Die Kosten werden der Entwicklungsmaßnahme „Erlangen-West II“ zugeordnet werden.  

 

Die Aufteilung auf die Haushaltsjahre wird wie folgt vorgeschlagen: 

 IvP 

 

2013 

€ 

2014 

€ 

2015 

€ 

2016 

€ 

Gesamt 

€ 

Bau 573.406 70.000 240.000 2.530.000 2.460.000 5.300.000 

Einrichtung 573.352    500.000 500.000 

 

Personalaufwand 

Für das soziokulturelle Stadtteilzentrum: 

Es ist von einem Personalbedarf von 2,5 Planstellen für Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen 
und einer halben Planstelle für eine Assistenzkraft auszugehen. 

Eine künftige Betrachtung des neuen Stadtteilzentrums und des Bürgertreffs „Die Scheune“ als 
eine Organisationseinheit für den Gesamtstadtteil Büchenbach, so wie das erfolgreich bei 
Bürgertreff „Die Villa“ und Angertreff praktiziert wird, ist noch zu prüfen und könnte möglicherweise 
zu spürbaren Synergieeffekten beim Personalbedarf führen.  

 

Für die Stadtteilbibliothek: 
Um die angestrebten Öffnungszeiten von 20 Wochenstunden realisieren zu können, ist ein 
Personalbedarf von 1,5 Planstellen, verteilt auf drei Halbtagskräften notwendig. Diese können 
weder aus der Fahrbibliothek noch aus der ohnehin schon personell knapp ausgestatteten 
Hauptstelle am Marktplatz abgezogen werden. 
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4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten Bau 
Investitionskosten Einrichtung: 

5.300.000 € 
500.000 € 

bei IPNr.: 573.406 
bei IPNr.: 573.352 

Sachkosten: € bei Sachkonto:  

Personalkosten (brutto): ca. 200.000 € bei Sachkonto: 

Folgekosten € bei Sachkonto: 

Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 

Weitere Ressourcen  

 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 

  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         

         sind nicht vorhanden 

 

Protokollvermerk: 

Der Vorsitzende OBM Dr. Balleis teilt mit, dass der Tagesordnungspunkt abgesetzt wird, weil noch 
die entsprechenden liegenschaftlichen Voraussetzungen geklärt werden müssen.  

 

Abstimmung: 

vertagt 

 

 
 

TOP 19 66/173/2012  

Umgehungsstraße Eltersdorf (ER 5) von der Anschlussstelle Eltersdorf der A 73 zur 
Weinstraße; 
hier: Zustimmung zur Sonderbaulastvereinbarung 

 

Sachbericht: 

1. Ergebnis/Wirkungen 
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Die OU Eltersdorf ist im gültigen Verkehrsentwicklungsplan (1995) und Flächennutzungsplan 
(2003) der Stadt Erlangen dargestellt. Sie ist im Entwurf für den 7. Ausbauplan für die 
Staatsstraßen in Bayern (2011) im Zuge der umzulegenden Staatsstraße 2242 mit der 
Dringlichkeit 1R enthalten, d.h. die Maßnahme kann durch die Staatliche 
Straßenbauverwaltung frühestens ab 2020 realisiert werden. 

Da im Rahmen der Planfeststellung zum Abschnitt 17 des viergleisigen Ausbaus der 
Bahnstrecke Nürnberg – Ebensfeld (1996 – 2009) von der DB ein Brückenbauwerk im Zuge 
der bestehenden ER 5 mit Kostenbeteiligung der Stadt Erlangen errichtet werden wird, wurde 
durch das StMI festgelegt, dass dieses Brückenbauwerk bereits in den für eine künftige 
Ortsumgehung Eltersdorf geeigneten Dimensionen geplant werden soll. Darüber hinaus wurde 
durch das StMI angeregt, dass die Stadt Erlangen den Bau der Ortsumgehung in kommunaler 
Sonderbaulast übernehmen solle, damit eine zeitnahe Realisierung dieser für die Entlastung 
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des Ortskerns von Eltersdorf wichtigen Umgehungsstraße möglich ist. Zur weiteren 
inhaltlichen Erläuterung wird auf den Beschluss des UVPA vom 17.01.2012 (Anlage 2) 
verwiesen. 

 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Entsprechend dem Beschluss des UVPA vom 17.01.2012 ist zur Realisierung des Projekts mit 
dem Freistaat Bayern die beiliegende Sonderbaulastvereinbarung abzuschließen. Wesentliche 
Eckpunkte dieser Vereinbarung sind:  

- Planung und Bau der Ortsumgehung Eltersdorf durch die Stadt Erlangen 

- Durchführung des Grunderwerbs durch die Stadt Erlangen 

- Nach Abschluss der Bauarbeiten und der Widmung zur Staatsstraße geht die 
Straßenbaulast auf den Freistaat Bayern über. 

- Abschluss einer gesonderten Umstufungsvereinbarung über die übrigen im 
Zusammenhang mit dem Neubau der Ortsumgehung stehenden Umstufungen 

Verbunden mit der Sonderbaulastvereinbarung muss die Stadt Erlangen nach Vorliegen der 
entsprechenden Planunterlagen die Einleitung des Planfeststellungsverfahrens bei der 
Regierung von Mittelfranken beantragen. 

Entsprechend der beiliegenden Terminplanung soll nach Abschluss der 
Sonderbaulastvereinbarung ein VOF-Verfahren (europaweite Ausschreibung) eingeleitet 
werden mit dem Ziel ein geeignetes Ingenieurbüro zu finden, das die erforderliche 
Qualifikation, Fachkunde und Leistungsfähigkeit für die Durchführung der einzelnen 
Planungsschritte aufweist. Nach Abarbeitung der einzelnen Planungsschritte, Durchführung 
entsprechender Öffentlichkeitsbeteiligung  und Entscheidung durch die politischen Gremien 
(DABau-Beschluss) soll das Planfeststellungsverfahren im Frühjahr 2015 eingeleitet werden. 
Mit der baulichen Realisierung der Maßnahme ist nicht vor 2017 zu rechnen. 

 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Unabdingbare Voraussetzung für die Realisierung der Maßnahme entsprechend nachfolgender 
Terminplanung ist die Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel wie unter „4 Ressourcen“ 
dargestellt. 

Für die Realisierung der Maßnahme ist folgender Terminplan (siehe Anlage 3) vorgesehen: 

 

Zeitraum Maßnahmenstand 

Herbst 2012 – Frühjahr 2013 Durchführung VOF-Verfahren 

Frühjahr 2013 – Ende 2013 Variantenstudie 

Anfang 2014 Beschluss der Vorplanung im UVPA und Stadtrat 

Frühjahr 2014 – Herbst 2014 Erstellung der Entwurfsplanung 

Herbst 2014 DABau-Beschluss im BWA und StR 

Ende 2014 – Frühjahr 2015 Zusammenstellung der Planfeststellungsunterlagen 

Frühjahr 2015 – Frühjahr 2016 Durchführung Planfeststellungsverfahren 

bis Mitte 2016 Abschluss Grunderwerb und Erstellen Zuschussantrag 

Frühjahr 2016 – Herbst 2016 Erstellung der Ausführungsplanung 

Mitte 2016 – Anfang 2017 Erstellung der Ausschreibungsunterlagen 

ab Frühjahr 2017 Baudurchführung 
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4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: bei IvP-Nr.: 541.400 „Ortsumgehung Eltersdorf“ 

2013:  150.000 €  Planungskosten 

2014: 170.000 € Planungskosten 

2015: 30.000 € Planungskosten 

2016: 30.000 € Planungskosten 

2017/2018: 5.200.000 € Baukosten 

bei IvP-Nr.  541.801  

„Straßenbrücke ER 5, Kostenbeteiligung  

2015: 925.000 € 

Sachkosten:  bei Sachkonto:  

Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 

 

Folgekosten Es entstehen keine Folgekosten, da nach Abschluss der 
Bauarbeiten die Straßenbaulast auf den Freistaat Bayern 
übergeht. 

 

Korrespondierende Einnahmen Die Maßnahme soll aus dem Programm 
„Staatsstraßenumfahrungen in gemeindlicher 
Sonderbaulast“ gefördert werden. Mit einer Förderrate in 
Höhe von 75-80% der zuwendungsfähigen Kosten ist zu 
rechnen. Ausgehend vom derzeitigen Projektstand und 
der erfolgten groben Kostenschätzung ist von 
förderfähigen Gesamtkosten in Höhe von ca. 7.200.000€ 
und somit mit einer Förderung in Höhe von ca. 
5.400.000€ (angenommener Fördersatz: 75%) 
auszugehen. Die Planungskosten werden im Rahmen 
dieses Förderprogramms pauschal mit 12% der 
Baukosten gefördert. 

 

Weitere Ressourcen Für die Ortsumfahrung Eltersdorf muss ein 
Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden. 
Aufgrund der Komplexität der Materie hinsichtlich des 
Planungsprozesses, der beteiligten Träger öffentlicher 
Belange (z.B. Autobahndirektion, Staatliches Bauamt, 
DB AG, etc.) der umwelt- und naturschutzrelevanten 
Fragestellungen und des 
Verwaltungsverfahrensprozesses erfordert dieses 
Projekt qualitativ sehr gute Fachkenntnisse verbunden 
mit einem hohem Betreuungsaufwand. Da hierdurch die 
betreffende Mitarbeiterin für weitere Projekte hinsichtlich 
Planung, Bauleitung, Städtebauliche Verträge, 
Erschließungsverträge, etc. nicht zur Verfügung stehen 
kann, wurde vom Fachamt eine auf 5 Jahre befristete 
halbe Planstelle zum Stellenplan 2013 beantragt (Antrag 
Liste A). 
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Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 

  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         

         sind nicht vorhanden. Im Verwaltungsentwurf des Haushalts 2013 sind Mittel als 
  Merkposten nach 2016 veranschlagt.  

 

Ergebnis/Beschluss: 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Sonderbaulastvereinbarung (Anlage 1) zur Realisierung der 
Ortsumgehung Elterdorf mit dem Freistaat Bayern, vertreten durch das Staatliche Bauamt 
Nürnberg abzuschließen.  

Zur Abwicklung der Maßnahme entsprechend der vorgelegten Terminplanung (Anlage 3) sind die 
personellen Kapazitäten sowie die notwendigen Finanzmittel bei Ref. II im Haushalt 2013 und im 
Investitionsprogramm 2012-2016 wie folgt nachzumelden: 

 bei IvP-Nr. 541.400 „Ortsumgehung Eltersdorf“ 
2013 150.000 €  Planungskosten 

2014 170.000 € Planungskosten 

2015 30.000 € Planungskosten 

2016  30.000 € Planungskosten 

2017/2018  5.200.000 € Baukosten 

 

 bei IvP-Nr. 541.801 „Straßenbrücke ER 5, Kostenbeteiligung“ 
2015  925.000 € 

  

 

Abstimmung: 

mehrheitlich angenommen 

mit 10  gegen 3   
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TOP 20   

Anfragen 

 
 
Protokollvermerk: 

Es werden folgende Fragen gestellt: 

1. Frau StRin Wirth-Hücking bezieht sich auf die letzte Sitzung des Sozial- und 
Gesundheitsausschusses und stellt eine Frage bezüglich der technischen 
Unterstützung von externen Referenten in Sitzungen. 
Herr Ternes teilt mit, dass es hierfür eine verbindliche Regelung gibt, wonach das für 
die Sitzung zuständige Fachamt für die Bereitstellung des Equipments verantwortlich 
ist. Der Bedarf sollte vor den Sitzungen mit dem jeweiligen Referenten abgeklärt 
werden. Der Vorsitzende OBM Dr. Balleis bittet das Referat OBM/ZV, die Referate und 
Ämter nochmals entsprechend zu informieren. 

2. Herr StR Dr. Janik fragt an, ob das Projekt Eislauffläche auf dem Marktplatz nach wie 
vor kostenneutral für die Stadt Erlangen ist. Sollte dies nicht der Fall sein, bittet Herr 
StR Dr. Janik um Auskunft, wann der Stadtrat hierüber informiert wird, welche Kosten 
entstehen und wer diese trägt. 
Herr berufsm. StR Beugel berichtet, dass bei den Vorbereitungsarbeiten für die 
Eislauffläche durch die ESTW festgestellt wurde, dass die Stromversorgung auf dem 
Marktplatz veraltet ist. Für die Herstellung sind 20.000 € erforderlich. Diese Mittel 
werden aus dem Budget des Ordnungsamtes bereitgestellt. Für eine weitere 
Ertüchtigung der Stromversorgung im Hinblick auf Veranstaltungen werden nochmals 
10.000 € durch das Citymanagement und das Sportamt finanziert. Dies wurde zwar 
durch die Eislauffläche ausgelöst, hat aber unmittelbar nichts damit zu tun. Diese 
Maßnahmen hätten auch zu einem anderen Zeitpunkt durchgeführt werden müssen. 

3. Herr StR Dr. Janik bittet darum, dass der Rathausplatz bei Veranstaltungen in und vor 
der Heinrich-Lades-Halle nicht als Parkplatz benutzt wird und die Fahrzeuge nach dem 
Aufbau entfernt werden. 

4. Herr StR Dr. Janik fragt an, ob sich die Stadt Erlangen bezüglich der Mieterhöhung für 
den Deutschen Hausfrauenbund mit dem Eigentümer in Verbindung setzen könnte. 
Der Vorsitzende OBM Dr. Balleis sagt dies zu. 

5. Herr StR Dr. Janik fragt an, warum die Veranstaltung „Sozialratschlag“ am 27.10.2012 
vom Hugenottenplatz auf dem Besiktasplatz verlegt wurde. 
Die Frage wird durch das Referat III geklärt. 

6. Herr StR Dr. Janik fragt an, ob schon klar ist, wie sich der EU-Fiskalpakt auf die 
kommunalen Haushaltsbeschlüsse auswirkt. 
Herr berufsm. StR Beugel berichtet, dass bis zum Jahr 2019 jegliche Sanktionen durch 
den Bund übernommen werden. Darüber hinaus gibt es noch keine Informationen. 
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Sitzungsende 
 
am 17.10.2012, 18:15 Uhr 
 
 
 
  Der / die Vorsitzende: 
 
 
 
  ………………………… 
  Oberbürgermeister 
  Dr. Balleis 
 
 
 
   Der / die Schriftführerin: 
 
 
 
   …………………………… 
   Friedel 
 
 
 Kenntnis genommen 
 
 
 Für die CSU: 
 
 
 
 Für die SPD: 
 
 
 
 Für die Grüne Liste: 
 
 
 
 Für die FDP: 
 
 
 
 Für die Erlanger Linke: 
 
 
 
 Für die ÖDP:  
 
 
 
 Für die FWG: 
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